
 

 
 

 

Bescheid der Stadt Leipzig an die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH über die 
Gewährung eines ausschließlichen Rechts zum Betrieb öffentlicher Personenver-
kehrsdienste mit Bussen und Straßenbahnen sowie ggf. anderen Verkehrsmitteln im 
Gebiet der Stadt Leipzig 
 
 
Auf Grundlage des an die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH am 27.07.2022 auf der 
Grundlage von § 108 GWB, hilfsweise auf der Grundlage von Art. 5 Abs. 2 VO (EG) 
Nr. 1370/2007 von der Stadt Leipzig vergebenen öffentlichen Dienstleistungsauftrags (ÖDA) 
wird der Leipziger Verkehrsbetriebe GmbH  

 
nach Maßgabe dieses Bescheids das Recht gewährt, die Verkehre auf dem 
Gebiet der Stadt Leipzig, einschließlich Achsen für ausbrechende Verkehre, 
die zur Erfüllung des vorgenannten ÖDA nach dem jeweiligen Stand der ge-
meinwirtschaftlichen Verpflichtungen erforderlich sind, unter Ausschluss aller 
anderen Betreiber gleichartiger Verkehrsdienste zu erbringen. Dies gilt nach 
Maßgabe der Regelungen in § 29 sowie Anlage 9 des ÖDA und den Bestim-
mungen dieses Bescheids.  

 
 

1. Art und Umfang des gewährten Ausschließlichkeitsrechts 

1.1 Bei dem der LVB mit diesem Bescheid gewährten Recht handelt es sich um ein Aus-
schließlichkeitsrecht im Sinne des Art. 2 lit. f) VO (EG) Nr. 1370/2007 und § 8a Abs. 8 
i. V. m. § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 PBefG.  

1.2 Das ausschließliche Recht schützt alle Verkehre, die nach dem jeweiligen Stand der 
gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen unter Einschluss aller zwischenzeitlich von der 
Stadt Leipzig vorgenommenen Änderungen zur Erfüllung des ÖDA erforderlich sind, 
einschließlich Erweiterungen. Die Ausschließlichkeit beinhaltet das Verbot für andere 
Verkehrsunternehmen, die in Nr. 1.3 genannten Verkehre als Unternehmer oder Be-
triebsführer durchzuführen (§ 3 Abs. 1 und 2 PBefG). 

1.3 Das gewährte Recht gilt für alle Linienverkehre gemäß § 2 Abs. 1, § 9, § 42 PBefG 
einschließlich Linienbedarfsverkehre i. S. v. § 44 PBefG (sog. On-Demand-Verkehre) 
sowie für alle Sonderformen des Linienverkehrs gemäß § 43 PBefG gemäß § 8 Abs. 1 
PBefG oder Einstweilige Erlaubnisse gemäß § 20 PBefG. Es gilt ferner für allgemein 
zugängliche Gelegenheitsverkehre, die den Linienverkehr im ÖPNV ersetzen, ergän-
zen oder verdichten (§ 8 Abs. 2 PBefG) sowie für gebündelte Bedarfsverkehre, die 
Gegenstand des ÖDA sind (§ 50 PBefG).  

1.4 Das ausschließliche Recht gilt räumlich für das gesamte Gebiet der Stadt Leipzig. Es 
gilt darüber hinaus für die nachfolgend beschriebenen Erschließungsachsen außerhalb 
der Gemarkungsgrenze der Stadt Leipzig, auf denen die LVB abgehende Linien zu be-
treiben hat; vgl. dazu auch „Zweckvereinbarung zur Übertragung der Aufgabenträger-
schaft für gebietsüberschreitende Buslinien zwischen dem Landkreis Leipzig, dem 
Landkreis Nordsachsen und der Stadt Leipzig“ vom 16.01.2014 / 24.01.2014 / 
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01.12.2013 sowie „1. Nachtrag zur Zweckvereinbarung“ vom 11. / 14. / 26.07.2016. 
Diese Erschließungsachsen umfassen jeweils den Korridor sämtlicher verkehrlich 
sachgerechter Verläufe zwischen den zu verbindenden Ortsteilen bzw. Kommunen. 

1. Bus: Linie 61: Schönau, Weißdornstraße – Lausen – Göhrenz – Seebenisch – 
Schkeitbar – Thronitz  

2. Bus: Linie 65: Markranstädt – Grünau – Großzschocher – Markkleeberg 

3. Bus: Linie 70: Mockau-West – Thekla – Connewitzer Kreuz – Markkleeberg-West 

4. Bus: Linie 75: Probstheida – Liebertwolkwitz – Großpösna – Naunhof 

5. Bus: Linie 81: Thekla – Taucha 

6. Bus: Linie 108: Probstheida – Wachau – Dölitz – Markkleeberg, S-Bf. 

7. Bus: Linie 130: Angerbrücke, Strbf. – Rückmarsdorf – Frankenheim – Markran-
städt 

8. Bus: Linie 131: Einkaufszentrum Nova – Leipzig Hbf 

9. Bus: Linie 143: Liebertwolkwitzer Markt – Güldengossa – Wachau 

10. Bus: Linie 161: Schönau, Weißdornstraße – Lausen – Göhrenz – Markranstädt 

11. Bus: Linie 172: Wachau – Liebertwolkwitz – Engelsdorf – Borsdorf 

12. Bus: Linie 173: Taucha – Borsdorf 

13. Bus: Linie 175: Paunsdorf – Sommerfeld – Borsdorf – Panitzsch – Taucha 

14. Bus: Linie 176: Seehausen – Hohenheida – Merkwitz – Taucha 

15. Bus: Linie N2: Hauptbahnhof – Markranstädt – Hauptbahnhof 

16. Bus: Linie N4: Hauptbahnhof – Schkeuditz – Hauptbahnhof 

17. Bus: Linie N6: Hauptbahnhof – Taucha – Hauptbahnhof 

18. Bus: Linie N9: Hauptbahnhof – Markkleeberg – Hauptbahnhof 

1.5 Die zeitliche Geltung des ausschließlichen Rechts umfasst die fahrplanmäßigen Bedi-
enzeiten der Verkehrsdienste des ÖDA zuzüglich 30 Minuten vor Beginn und nach 
Ende der Betriebszeiten. 

1.6 Zulässig bleiben weitere aus den benachbarten Kreisen einbrechende Verkehrsdiens-
te, sofern das Fahrplanangebot auf dem Gebiet der Stadt Leipzig so ausgestaltet ist, 
dass der Schwerpunkt des Zwecks auf der Verbindung des Umlands mit der Stadt 
Leipzig liegt und für deren Vergabe die Stadt Leipzig ausdrücklich das Einvernehmen 
erteilt hat (z. B. im Zuge der Fortschreibung des Nahverkehrsplans). Dies gilt zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens des ÖDA auch für sämtliche zu diesem Zeitpunkt be-
standskräftig erteilte Liniengenehmigungen jeweils für deren Restlaufzeit. 
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1.7 Zulässig bleiben im Übrigen Verkehrsdienste, die das Fahrgastpotential der geschütz-
ten Verkehrsdienste nur unerheblich beeinträchtigten (§ 8a Abs. 8 Satz 4 PBefG). 
Hierbei handelt es sich um Verkehrsdienste, die gegenüber den zur Erfüllung des ÖDA 
erforderlichen Verkehrsdiensten einen deutlichen Mehrwert bieten. Dies kann sich auf 
folgende Aspekte beziehen: 

− Beförderungsentgelte, die mindestens 100 % über dem jeweiligen MDV-Tarif lie-
gen; 

− Erschließung von Gebieten, die vom linienförmigen ÖPNV nicht innerhalb eines 
Korridors von 300 m im Kernbereich und von 500 m im Stadtrandbereich gemäß 
Definitionen im jeweils gültigen Nahverkehrsplan, jeweils beidseitig des durch die 
Lage der Haltestellen bestimmten Verlaufs der Linien des geschützten Verkehrs 
regelmäßig bedient werden; 

− Erschließung von Gebieten, die durch nicht linienförmige Bedienformen nicht in-
nerhalb eines durch die genehmigungsrechtlich zugelassenen Zu- und Aus-
stiegsmöglichkeiten bestimmten Bediengebiets regelmäßig bedient werden; 

− Linienverkehre mit Bussen für die Allgemeinheit gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 3, § 9, § 
42, § 43 und § 44 PBefG einschließlich Bürgerbusse bis maximal neun Personen 
Kapazität und mit einem Fahrgastpotenzial von unter 30 Fahrgästen pro Tag und 
pro Linie; 

− Veranstaltungsverkehre ungeachtet ihres genehmigungsrechtlichen Status (ins-
besondere Genehmigung gemäß §§ 42 und 43 PBefG, einstweilige Erlaubnis 
gemäß § 20 PBefG); 

− Verkehre, die ausschließlich touristischen Zwecken dienen, wie insbesondere 
Stadtrundfahren, die als Linienverkehr mit Bussen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 3, § 9, § 
42 PBefG genehmigt sind; 

− Verkehrsdienste des Schienenpersonennahverkehrs nach § 2 Abs. 12 AEG ein-
schließlich Schienenersatzverkehr mit Bussen sowie Fernverkehr nach § 42a 
PBefG. 

1.8 Das ausschließliche Recht wird gewährt für die gesamte Laufzeit des ÖDA vom 
27.07.2022 bis zum 30.09.2044 und endet, ohne dass es einer Aufhebung dieses Be-
scheids bedarf, mit der Beendigung des ÖDA. 

1.9 Soweit die Anforderungen an die o.g. Verkehrsdienste nach Maßgabe der Regelungen 
des ÖDA geändert werden, ändert sich der Geltungsbereich des Ausschließlichkeits-
rechts entsprechend. 

1.10 Die LVB hat etwaige Bestellungen von Verkehrsdiensten bei Dritten durch die Stadt 
Leipzig zu tolerieren; insoweit verleiht das Ausschließlichkeitsrecht kein Abwehrrecht. 

 
2. Nebenbestimmungen 

2.1 Bei vorzeitiger bestandskräftiger Beendigung des ÖDA erlischt das mit diesem Be-
scheid gewährte Recht, ohne dass es der Aufhebung dieses Bescheids bedarf.  
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2.2 Das Recht wird mit der Auflage gewährt, von dem hiermit gewährten Ausschließlich-
keitsrecht in Genehmigungsverfahren nach § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 PBefG Gebrauch 
zu machen. Die LVB hat hierbei das Ziel zu verfolgen, eine Konkurrenzierung der Ver-
kehrsdienste, die zu Erfüllung des ÖDA erforderlich sind, zu verhindern. 

2.3 Die nachträgliche Aufnahme, Änderung oder Ergänzung einer Auflage bleibt vorbehal-
ten. 

2.4 Dieser Bescheid kann widerrufen, durch geänderten Bescheid ersetzt oder durch zu-
sätzliche Bescheide ergänzt werden, wenn und soweit dies für den Vollzug des der 
LVB erteilten ÖDA oder der Wirksamkeit des ausschließlichen Rechts erforderlich ist. 

 

3. Begründung 

Der Bescheid beruht auf § 8a Abs. 8 PBefG i. V. m. Art. 3 Abs. 1 und Art. 2 lit. f) VO (EG) 
Nr. 1370/2007 und dem der LVB erteilten ÖDA.  
 
Die Stadt Leipzig definiert das Niveau der ausreichenden Verkehrsbedienung für ihr Gebiet 
als eigenständiges ÖPNV-Konzept im jeweiligen Nahverkehrsplan der Stadt Leipzig. Der 
der LVB erteilte ÖDA dient dazu, die ausreichende Verkehrsbedienung in der Stadt Leipzig 
mit Bus- und Straßenbahnverkehrsdiensten sowie ggf. ergänzenden flexiblen Verkehrs-
diensten im Stadtgebiet sowie auf Erschließungsachsen außerhalb des Verkehrsgebiets für 
die Bevölkerung sicherzustellen. Diese Verkehrsdienste sind verkehrlich aufeinander abge-
stimmt und als Gesamtleistung an die LVB vergeben. Zum Schutz dieser Verkehrsdienste 
und zur Sicherung deren Erlöspotenziale ist es aus Sicht der Stadt Leipzig sachgerecht, der 
LVB das in diesem Bescheid näher konkretisierte Ausschließlichkeitsrecht zu gewähren. 
 
Die Verkehrsdienste der LVB sind verkehrlich, betrieblich und wirtschaftlich integriert. Durch 
die verkehrliche Integration werden insbesondere Verknüpfungen für den Fahrgast beim 
Umsteigen zwischen verschiedenen Linien / Verkehrsdiensten gewährleistet. Die betriebli-
che Integration ermöglicht einen effizienten Einsatz von Fahrpersonal sowie Fahrzeugen 
durch eine optimale Umlauf- und Dienstplanung, die das wirtschaftliche Ergebnis der betrau-
ten Verkehrsdienste verbessert. 
 
Die Gesamtvergabe aller Verkehrsdienste in einem ÖDA an die LVB entspricht dem berech-
tigten Interesse der Stadt Leipzig, den Ausgleichsbedarf für die betrauten Linienverkehre 
geringstmöglich zu halten. 
 
Die räumliche Geltung des Ausschließlichkeitsrechts für das gesamte Stadtgebiet ist ge-
rechtfertigt, weil die geschützten Personenverkehrsdienste eine ausreichende räumliche 
und zeitliche Erschließung des Stadtgebiets durch das Liniennetz und die Taktzeiten ge-
währleisten. Die Einbeziehung von Erschließungsachsen auf dem Gebiet des Landkreises 
Leipzig und dem Gebiet des Landkreises Nordsachsen auf der Grundlage der „Zweckver-
einbarung zur Übertragung der Aufgabenträgerschaft für gebietsüberschreitende Buslinien 
zwischen dem Landkreis Nordsachsen, dem Landkreis Leipzig und der Stadt Leipzig“ vom 
16.01.2014 / 24.01.2014 / 01.12.2013 sowie dem „1. Nachtrag zur Zweckvereinbarung“ vom 
11. / 14. / 26.07.2016 ist gerechtfertigt, um die betroffenen Verkehrsdienste als Bestandteile 
des Gesamtnetzes mit dem größtmöglichen Schutz zu versehen. 
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In Umsetzung von § 29 des ÖDA werden mit diesem Bescheid das vorgesehene Aus-
schließlichkeitsrecht nach Art und Umfang sowie der Geltungsbereich im Einzelnen festge-
legt und die Personenverkehrsdienste bestimmt, für welche es seine Schutzwirkung entfal-
tet. Aus Gründen der Verhältnismäßigkeit werden hierbei solche Verkehrsdienste, die das 
Fahrgastpotenzial der geschützten Verkehrsdienste nur unerheblich beeinträchtigen, nicht 
ausgeschlossen. Zudem wird die Stadt Leipzig eigenwirtschaftlich beantragte Verkehrs-
dienste pflichtgemäß unter Abwägung der wirtschaftlichen Schutzbedürftigkeit der Ver-
kehrsdienste des ÖDA und möglicher Verkehrsbedürfnisse für Neuverkehre prüfen. 
 
Das gewährte Ausschließlichkeitsrecht bezieht sich auf sämtliche Verkehrsdienste, die nach 
dem jeweils geltenden Stand des ÖDA zur Erfüllung dieses ÖDA erforderlich sind. 
 
Nach Maßgabe des ÖDA können während der Laufzeit des ÖDA die Anforderungen an die 
beauftragten Verkehrsdienste geändert werden oder neu hinzukommende Verkehrsdienste 
einschließlich Verkehrsgebiete nachträglich in den ÖDA einbezogen bzw. bestehende Li-
nien eingestellt werden. Im Falle einer entsprechenden Änderung gilt das Ausschließlich-
keitsrecht in dem in diesem Bescheid bestimmten Umfang auch für diese geänderten bzw. 
neuen oder entfallenen Verkehrsdienste; dieser Bescheid bezweckt einen vollumfänglichen 
Schutz der Verkehrsdienste, die zur Erfüllung des ÖDA erforderlich sind. 
 
Die Laufzeit des mit diesem Bescheid gewährten Rechts ist an die Laufzeit und das Beste-
hen des der LVB erteilten ÖDA geknüpft.  
 
Die LVB ist verpflichtet, von dem ihr gewährten Ausschließlichkeitsrecht Gebrauch zu ma-
chen, um die Durchführbarkeit und die Erlöspotenziale der Verkehrsdienste, mit deren Er-
bringung sie betraut sind, zu schützen. Die Auflage dient der Sicherung des Vollzugs des ihr 
erteilten ÖDA. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6 
(Besucheranschrift: Verkehrs- und Tiefbauamt, Prager Str. 118-136, 04317 Leipzig, Haus C, 
Zimmer: C 3.025), Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch kann auch in 
elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Verwaltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. 
Hierfür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 
 
Der Widerspruch kann unter info@leipzig.de durch E-Mail oder über das besondere 
Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner Posteingang jeweils mit qualifizierter 
elektronischer Signatur gemäß § 3a Abs. 2 S. 2, 3 VwVfG erhoben werden. Der 
Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch De-Mail in der Sendevariante 
mit bestätigter sicherer Anmeldung gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden. 
 
 
Anlagen: 
Anlage 1:  § 29 ÖDA 
Anlage 2:  ÖDA-Anlage 1 (Verkehrsgebiet) 
Anlage 3:  ÖDA-Anlage 9 (Ausschließliches Recht) 
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